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Beschlusstext: 
Der Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum begutachtet die beiliegende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages (StraßenausbaubeitragsS ~ 
ABS) und empfiehlt dem Stadtrat, diese Satzung zu erlassen. 
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Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages 
(StraßenausbaubeitragsS- ABS) vom 16. Apri12003 (AmtsblattS. 189), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 7. Dezember 2012 (AmtsblattS. 399) . J A A 

Vom . . . . . . . . . Be1\age II f. 
zur Stadtratssitzung 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 5 des Kommunalabgaben

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBI. S. 264), zuletzt geän

dert durch Gesetz vom 11. März 2014 (GVBI. S. 70), folgende Satzung: 

Artikel1 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nrn. 8, 9 und 12 werden gestrichen. 

bb) Die bisherigen Nrn. 10 und 11 werden die neuen Nrn. 8 und 9. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Satz 1 werden die Wörter", insbesondere solcher im Sinne von§ 42 Abs. 4 a StVO," 
gestrichen. 

bb) ln Satz 2 werden die Wörter "sowie die Begrünung und Bepflanzung" gestrichen. 

cc) ln Satz 3 werden die Wörter "insbesondere solcher im Sinne von§ 42 Abs. 4 a StVO" 
gestrichen. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

Die Tabelle nach Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Nr. 1 werden die Buchstaben d), f) und g) gestrichen; Buchstabe e) wird der neue 
Buchstabe d). 

bb) ln Nr. 2 werden die Buchstaben d), g) und h) gestrichen; die Buchstaben e) und f) wer
den die neuen Buchstaben d) und e ). 

cc) ln Nr. 3 werden die Buchstaben d), g) und h) gestrichen; die Buchstaben e) und f) wer
den die neuen Buchstaben d) und e ). 

dd) ln Nr. 4 werden die Buchstaben d), f) und g) gestrichen; Buchstabe e) wird der neue 
Buchstabe d). 

ee) ln den Nrn. 5 und 7 werden jeweils das Komma nach dem Wort "Beleuchtung" durch das 
Wort "und" ersetzt und jeweils die Wörter "und Begrünung" gestrichen. 

ff) ln Nr. 6 werden die Wörter", insbesondere solche im Sinne von§ 42 Abs. 4 a StVO," 
gestrichen, das Komma nach dem Wort "Beleuchtung" durch das Wort "und" ersetzt und 
die Wörter "und Begrünung" gestrichen. 
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gg) Nr. 8 wird gestrichen. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Nr. 6 werden die Wörter", insbesondere solche im Sinne von§ 42 Abs. 4 a StVO," 
gestrichen. 

bb) Nr. 8 wird gestrichen. 

3. ln § 7 werden die Nrn. 6 bis 8 gestrichen und die Nrn. 9 und 10 die neuen Nrn. 6 und 7. 

Artikel2 

Diese Satzung tritt am Ersten des auf ihre Bekanntmachung im Amtsblatt folgenden Monats in 
Kraft. 


